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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die vorliegende Biotopkartierung wurde am 11. April 2024 von der Firma B2K und dn 
Ingenieure GmbH beauftragt. Das Vorhabengebiet befindet sich in der Stadt Dassow im 
Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern.  

Anlass der Biotopkartierung ist die Planung einer Wohnbauentwicklung zwischen der 
Bahnhofstraße und dem Gewerbegebiet.  Dafür wurde in der Sitzung der Stadtvertretung der 
Stadt Dassow vom 22.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 36 
"Wohnbauentwicklung zwischen Bahnhofstraße und Gewerbegebiet" beschlossen.  

Die Beauftragung umfasst die Bestandserfassung, Bewertung und Dokumentation der 

Biotoptypen. Auf der Grundlage der Biotopkartierung können die von der Baumaßnahme 
beeinflussten Biotoptypen ermittelt und bewertet werden. Neben der Neuaufnahme der 
Biotoptypen ist auch die Erfassung der FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie 
erforderlich. 

 

1.2 Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlage für den Biotopschutz ist der § 30 BNatschG i.V.m. §20 des NatSchAG 
M-V. 

Zu den geschützten Biotoptypen gemäß § 20 NatSchAG M-V zählen:  

1. naturnahe Moore und Sümpfe, Sölle, Röhrichtbestände und Riede, seggen- und 
binsenreiche Nasswiesen,  

2. naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Quellbereiche, Altwässer, 
Torfstiche und stehende Kleingewässer jeweils einschließlich der Ufervegetation, 
Verlandungsbereiche stehender Gewässer 

3. Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen sowie aufgelassene 
Kreidebrüche,  

4. naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Gebüsche und Wälder trockenwarmer 
Standorte, Feldgehölze und Feldhecken.  

Zusätzlich zu den oben genannten geschützten Biotoptypen unterliegen Bäume, Baumreihen 
und Alleen nach §§ 18 NatSchAG M-V und 19 NatSchAG M-V einem Schutz in Mecklenburg- 
Vorpommern. 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Die Bestandserfassung der vorkommenden Biotoptypen erfolgte am 16.05.2024 und 
27.06.2024 anhand der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (LUNG 2013). Eine Bewertung der 
Biotoptypen wird in Anlehnung an die Hinweise zur Eingriffsregelung (HzE) Mecklenburg-
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Vorpommerns (MfLU M-V 2018) durchgeführt. In der nachfolgenden Beschreibung sind die 
einzelnen Flächen einer ID zugeordnet.  

 

1.4 Bewertung 

�Ä�)�•�U�� �M�H�G�H�Q�� �Y�R�P�� �(�L�Q�J�U�L�I�I�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �%�L�R�W�R�S�W�\�S�� �L�V�W�� �D�X�V�� �G�H�U�� �$�Q�O�D�J�H�� ����[der HzE 2018] die 
naturschutzfachliche Wertstufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird über 

�G�L�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���Ä�5�H�J�H�Q�H�U�D�W�L�R�Q�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W�³���X�Q�G���Ä�*�H�I�l�K�U�G�X�Q�J�³���D�X�I���G�H�U���*�U�X�Q�G�O�D�J�H���G�H�U���5�R�W�H�Q���/�L�V�W�H���G�H�U��
gefährdeten Biotoptypen Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils 
höchste Wert für die Einstufung. Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, nach der 
folgenden Tabelle ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet.�³ (MfLU M-V 2018) (siehe 
Tabelle 1).   

Tabelle 1:  Biotopbewertung anhand der ermittelten Wertstufe und dem daraus resultierenden durchschnittlichen 
Biotopwert 

Wertstufe Ø Biotopwert 

0 1 �± Versiegelungsgrad* 

1 1,5 

2 3 

3 6 

4 10 

*�%�H�L���%�L�R�W�R�S�W�\�S�H�Q���P�L�W���:�H�U�W�V�W�X�I�H���Ä���³���L�V�W���N�H�L�Q���'�X�U�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�V�Z�H�U�W���Y�R�U�J�H�J�H�E�H�Q�����(�U���L�V�W���L�Q���'�H�]�L�P�D�O�V�W�H�O�O�H�Q���Q�D�F�K���R�����D����
Formel zu berechnen (1 minus Versiegelungsgrad). 

 

1.5 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum (UR) umfasst den 1. Bauabschnitt des B-Plans zzgl. eines 200 m-
Puffers (s. Abbildung 1). Der Puffer ergibt sich aus dem Wirkbereich mittelbarer 

Beeinträchtigungen für den Vorhabenstyp Wohnbebauung, Zone II entsprechend der HzE 
(2018), Anlage 5. 
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Abbildung 1: Lage des Untersuchungsraumes: Geltungsbereich des 1. Bauabschnittes zzgl. eines 200m Puffers, Hintergrund: DTK  
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Abbildung 2: Lage des Untersuchungsraumes: Geltungsbereich des 1. Bauabschnittes zzgl. eines 200m Puffers, Hintergrund: DOP
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2 Kurzbeschreibung und Bewertung der Biotoptypen 

2.1 Biotoptypen im Untersuchungsraum 

Den flächenmäßig größten Anteil nimmt ein aktuell für den Anbau von Weizen, Mangold und 
Kartoffeln genutzter Lehmacker (Nr. 33, ACL) im Süden des UR ein. 

 

Abbildung 3: Lehmacker (Nr. 33, ACL) mit Weizen, angrenzend Mangold und Kartoffeln, Blickrichtung Ost 
(Aufnahme vom 27.05.2024) 

Im Nordwesten des UR, westlich der Bahnhofstraße befindet sich ein ehemals als Torfstich 
genutztes nährstoffreiches (eutrophes) Stillgewässer (Nr. 1, SEV). Aufgrund der Größe von 
>25 m² handelt es sich hierbei um ein nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV geschütztes Biotop. 
Auch die Ufervegetation und die Verlandungsbereiche fallen unter den gesetzlichen 

Biotopschutz. Im Uferbereich konnte sich ein Feuchtgebüsch eutropher Moor- und 
Sumpfstandorte (VWN) aus verschiedenen Weidenarten und Schilfröhricht (VRP) ausbilden. 
Unterwasserpflanzen oder Wasserpflanzen, die zur Zuordnung zu einem Stillgewässer-
Lebensraumtypen führen würden, konnten nicht bestimmt werden. Daher wurde der Biotoptyp 
�Ä�9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�I�U�H�L�H�U�� �%�H�U�H�L�F�K�� �Q�l�K�U�V�W�R�I�I�U�H�L�F�K�H�U�� �6�W�L�O�O�J�H�Z�l�V�V�H�U�³�� ���6�(�9���� �D�O�V�� �+�D�X�S�W�F�R�G�H�� �I�H�V�W�J�H�O�H�J�W����
Dieser ist zusätzlich nach §30 BNatSchG geschützt. Im Uferbereich kamen u.a. Sumpf-
Schwertlilien (Iris pseudacorus) und Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria) vor.  
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Abbildung 4: ehemals als Torfstich genutztes nährstoffreiches Stillgewässer westlich der Bahnhofstraße (Nr. 
1, SEV) mit angrenzenden Feuchtgebüschen und Röhricht, Blickrichtung Süd (Aufnahme vom 16.05.2024) 

Westlich angrenzend an das Gewässer hat sich eine extensiv genutzte Honiggras-
Feuchtwiese ausgebildet, die dem nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV geschützten Biotoptypen 
�ÄNasswiese eutropher Moor- und Sumpfstandorte�³���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W���Z�L�U�G�����1�U�����������*�)�5�������%�H�V�R�Q�G�H�U�V��
hervorzuheben ist hier das Vorkommen der Art Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza 
majalis), welche in MV aktuell als stark gefährdet eingestuft ist (VOIGTLÄNDER & HENKER 2005). 

 

Abbildung 5: extensiv genutzte Honiggras-Feuchtwiese mit Dactylorhiza majalis (Nr. 2, GFR), Blickrichtung 
Nord (Aufnahme vom 16.05.2024) 
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Abbildung 6: Dactylorhiza majalis (Aufnahme vom 16.05.2024) 

Westlich angrenzend an die Feuchtwiese befindet sich ein extensiv genutztes, artenarmes 
Frischgrünland auf einem ostexponierten Hang (Nr. 3, GMA). Dominierende Arten sind 
Knaulgras (Dactylis glomerata), Taube Trespe (Bromus sterilis) und Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus). 
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Abbildung 7: extensiv genutztes, artenarmes Frischgrünland auf einem ostexponierten Hang (Nr. 3, GMA), 
Blickrichtung Süd (Aufnahme vom 16.05.2024) 

Die Feuchtwiese und das Frischgrünland werden von einer Siedlungshecke aus heimischen 
Gehölzen wie Gemeinem Flieder (Syringa vulgaris) und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus) 
sowie einem hohen Anteil an Brombeeren (Nr. 5, PHZ) und einer nach §20 Abs. 1 NatSchAG 
MV geschützten Haselhecke (Nr. 6, BHF) umgeben. 

Westlich davon grenzt eine Kleingartenanlage (Nr. 4, PKR) an. Es handelt sich um Kleingärten 
mit großen Zierrasenflächen und z.T. Hühnerhaltung, kleinen Schuppen und verschiedenen 
Obstbäumen. Die Gärten sind überwiegend strukturarm. Aufgrund des Vorhandenseins von 
wenigen kleinen, massiven Lauben und der Dominanz von Mittel- und Hochstämmen wird sie 
aber den strukturreichen Kleingartenanlagen zugeordnet. 

 

Abbildung 8: Kleingartenanlage (Nr. 4, PKR), Blickrichtung Nord (Aufnahme vom 16.05.2024) 
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Nördlich und südlich des ehemaligen Torfstichs haben sich aufgrund der sehr feuchten 
Standortbedingungen Feuchtbiotope ausgebildet, die dem nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV 
geschützten Biotoptypen Baumweiden-Sumpfwald (WNW) zugeordnet werden. Im nördlichen 
Biotop (Nr. 9) bestimmen Pappeln (Populus tremula) die Baumschicht und Weiden (Salix 
spec.) die Strauchschicht. Die Ufer-Segge (Carex riparia) und Schilf (Phragmites australis) 
dominieren die Krautschicht.  
 

 

Abbildung 9: Baumweiden-Sumpfwald (Nr. 9, WNW) nördlich des ehemaligen Torfstichgewässers, 
Blickrichtung West (Aufnahme vom 16.05.2024) 

Im südlichen Biotop (Nr. 11) kommen neben Weidenarten wie  der Korb-Weide (Salix viminalis) 
und Salix cinerea  (Grau-Weide) auch Eschen (Fraxinus excelsior) und vereinzelt 
verschiedene typische Siedlungsgehölzarten wie Hartriegel (Salix cinerea) oder Weißdorn 
(Crataegus spec.) vor. Dieses Biotop geht in einen Eschen-Mischwald frisch-feuchter 
Standorte über (Nr. 12, WFE). Da alte Obstbäume eingestreut sind, handelt es sich vermutlich 
um eine ehemalige Streuobstwiese. 
Südlich der Kleingartenanlage befindet sich eine in Nutzung befindliche Schaf- und 
Ziegenweide (Nr. 7, GMW) und südlich daran angrenzend ein lockeres Einzelhausgebiet (Nr. 
50, OEL) sowie kleinflächig eine Zeilenbebauung (Nr. 79, OCZ).  
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Abbildung 10: Schaf- und Ziegenweide (Nr. 7, GMW), Blickrichtung Nordost (Aufnahme vom 16.05.2024) 

 
Westlich entlang der Bahnhofstraße wurde im Norden des UR eine nach §19 NatSchAG MV 
geschützte lückige Baumreihe aus Linden gepflanzt (Nr. 71, BRL). Die Bäume stehen 
zwischen mehreren versiegelten Parkflächen (Nr. 70, OVP). Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite stehen mehrere Einzelhäuser (Nr. 72, OEL). Südlich daran schließen sich 
Gewerbegebäude (Nr. 69, OIG), ein Sportplatz (Nr. 75, PZO) mit einer vorgelagerten, 
versiegelten Parkfläche (Nr. 74, VWD) und ein Kindergarten (Nr. 66, PEU) an.  

Südlich davon liegt eine aktuell ungenutzte Fläche, die als ruderale Staudenflur frischer bis 
trockener Mineralstandorte (Nr. 61, RHU) kartiert wurde und auf der noch einige Gebäude 

stehen, die vermutlich früher zu Gewerbezwecken genutzt wurden (Nr. 62, OBV).  

Östlich an die Bebauung grenzt ein nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV geschützter 
Laubholzbestand mit Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Weißdorn (Crataegus spec.), 
Brombeeren (Rubus sect. Rubus) und Hasel (Corylus avellana) an (Nr. 41, WXS).  
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Abbildung 11: Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten (Nr. 41, WXS), Blickrichtung Nord (Aufnahme 
vom 27.05.2024) 

Auf der Ackerbrache im Norden des UR (Nr. 28, ABO) wachsen vorwiegend Arten mäßig 
nährstoffreicher Böden. Magerkeitszeiger konnten nicht nachgewiesen werden. Es dominieren 
die Kriech-Quecke (Elymus repens) und Krauser Ampfer (Rumex crispus). Weitere Arten sind 
bpsw. Ackerwinde (Convolvulus arvensis), Weißklee (Trifolium repens) oder Weg-Distel 

(Carduus acanthoides).  

 

Abbildung 12: Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger (Nr. 28, ABO), Blickrichtung Nordwest (Aufnahme vom 
27.05.2024) 

Westlich davon steht ein Lärchenbestand mit Brombeeren im Unterwuchs (Nr. 40, WZL). 
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Abbildung 13: Lärchenbestand mit Brombeeren im Unterwuchs (Nr. 40, WZL), Blickrichtung Nord (Aufnahme 
vom 27.05.2024) 

Südlich an die Ackerbrache schließen sich eine Strauchhecke (Nr. 37, BHF, geschützt nach 
§20 Abs. 1 NatSchAG MV) aus Zierrosen (Rosa spec.), dem Zweigriffeligen Weißdorn 
(Crataegus laevigata), Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Gemeiner Hasel (Corylus 
avellana), Gemeinem Flieder (Syringa vulgaris) und Brombeeren sowie eine Pferdeweide (Nr. 

39, GMW) an.  

 

Abbildung 14: im Vordergrund: Pferdeweide (Nr. 39, GMW), im Hintergrund: Strauchhecke (Nr. 37, BHF) und 
der Randbereich der aufgelassenen Kleingartenanlage (Nr. 42, PKU), Blickrichtung Südost (Aufnahme vom 
27.05.2024) 

Südlich davon liegt eine ehemalige, aufgelassene Kleingartenanlage (Nr. 42, PKU). Erkennbar 
ist dies an dem Vorhandensein verschiedener Obstgehölze. Außerdem stehen dort mehrere 
ältere Einzelbäume wie bpsw. Kiefern (Pinus sylvestris), Fichten (Picea abies) und Stiel-
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Eichen (Quercus robur) ebenso wie Weiden (Salix spec.) und Haseln (Corylus avellana). In 
der Krautschicht wachsen Brombeeren (Rubus sect. Rubus) und Glatthafer (Arrhenaterum 
elatius).  

 

Abbildung 15: ehemalige, aufgelassene Kleingartenanlage (Nr. 42, PKU) (Aufnahme vom 27.06.2024) 

Die aufgelassene Kleingartenanlage wird von einer Baumgruppe aus Silberweiden (Salix alba) 
(Nr. 42a, BBG, geschützt nach §18 NatSchAG MV) sowie der Strauchhecke (Nr. 37, BHF, 
geschützt nach §20 NatSchAG MV) und einer weiteren aus Hasel, Hainbuche (Carpinus 
betulus) und Feldahorn (Acer campestre) (Nr. 43a, BHF, geschützt nach §20 NatSchAG MV) 

umgeben.  

 

Abbildung 16: Strauchhecke aus Holunder (Sambucus nigra), Hasel (Corylus avellana) und Flieder (Syringa 
vulgaris) (Nr. 37, BHF) (Aufnahme vom 27.06.2024) 
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Zwischen der Bahnhofstraße und der großen Ackerfläche im Süden des UR (Nr.33) liegt das 
Krambecksmoor (Nr. 16). Aufgrund der Größe des Gewässers von > 1ha handelt es sich dabei 
um einen nach §30 BNatschG geschützten See. Dieser ist von einem standorttypischen 
Gehölzsaum an stehenden Gewässern (VSX, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV) u.a. 

aus Silber- und Korbweiden (Salix alba und Salix viminalis) umgeben, welcher auch als 
Halbinsel in das Gewässer hineinragt. Aufgrund einer fehlenden charakteristischen 
Unterwasser- oder Schwimmblattvegetation konnte nur ein vegetationsfreier Bereich 
nährstoffreicher Stillgewässer (SEV, geschützt nach §30 BNatschG) erfasst werden. Im 
Uferbereich kommt Schilfröhricht (VRL, geschützt nach §20 Abs.1 NatSchAG MV) sowie 
Wasserminze (Mentha aquatica) und die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) vor.   

 

Abbildung 17: vegetationsfreier Bereich nährstoffreicher Stillgewässer (SEV) vom Krambecksmoor (Nr.16) 
mit einem standorttypischer Gehölzsaum (VSX) und Schilfröhricht (VRL), Blickrichtung Ost, (Aufnahme vom 
27.06.2024) 

Zwischen dem Krambecksmoor und der Bahnhofstraße stehen eine nach §20 Abs. 1 
NatSchAG MV geschützte Strauchhecke u.a. aus Liguster (Ligustrum vulgare), Weißdorn 
(Crataegus spec.) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit Goldnessel (Lamium 
galeobdolon) im Unterwuchs (Nr. 18, BHF) und eine von Stieleichen (Quercus robur) 
dominierte Baumhecke (Nr. 19, BHB, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV).  

Westlich der Bahnhofstraße stehen von Süden nach Norden ein Feldgehölz auf einem 
ostexponierten Hang mit Bergahorn, Stieleiche und Weißdorn (Nr. 15, BFX, geschützt nach 

§20 Abs. 1 NatSchAG MV), ein Laubholzbestand heimischer Arten (Nr. 14, WXS) und diesem 
vorgelagert eine Strauchhecke mit Überschirmung u.a. aus Esche (Fraxinus excelsior), 
Stieleiche (Quercus robur), Flatterulme (Ulmus laevis), Hundsrose (Rosa canina), Schlehe 
(Prunus spinosa), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) und Feldahorn (Acer campestre) 
(Nr. 13, BHS, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV). 
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Der Nordosten des UR wird größtenteils von einem lockeren Einzelhausgebiet (Nr. 56, OEL) 
bestimmt. Nördlich des Einzelhausgebietes liegt ein artenarmes Frischgrünland (Nr. 44, GMA), 
umgeben von einer Siedlungshecke (Nr. 54, PHZ) und verschiedenen Siedlungsgebüschen 
aus heimischen Gehölzen (Nr. 49 und 51, PHX). 

 

Abbildung 18: gemähtes, artenarmes Frischgrünland (Nr. 44, GMA), umgeben von einer Siedlungshecke (Nr. 
54, PHZ) und verschiedenen Siedlungsgebüschen aus heimischen Gehölzen (Nr. 49 und 51, PHX), 
Blickrichtung Ost (Aufnahme vom 27.06.2024) 

Nördlich des Frischgrünlandes verläuft ein zeitweilig wasserführender Graben (Nr. 78, FGX), 
der in ein permanentes Kleingewässer (Nr. 77) mündet. Dieses ist von einem 
standorttypischen Gehölzsaum an stehenden Gewässern aus Weiden (VSX) und 
Schilfröhricht (VRL) umgeben.  
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Abbildung 19: permanentes Kleingewässer (Nr. 77, Überlagerungscode: USW) umgeben von einem 
standorttypischer Gehölzsaum an stehenden Gewässern aus Weiden (VSX) und Schilfröhricht (VRL) 
(Aufnahme vom 27.06.2024) 

Östlich des Gewässers liegt eine mit Einzelgehölzen (Bergahorn (Acer campestre), Linde (Tilia 
spec.)) bestandene und Siedlungsgehölzen (Korbweiden (Salix viminalis), Stieleiche (Quercus 
robur), Esche (Fraxinus excelsior), Weißdorn (Crataegus spec.), Holunder (Sambucus nigra), 
Hartriegel (Cornus sanguinea)) umgebene Grünfläche, die als Spielplatz genutzt wird (Nr. 46, 
PZS). 

 

Abbildung 20: Spielplatz (Nr. 46, PZS) mit Einzelgehölzen und Siedlungsgehölzen (Aufnahme vom 
27.06.2024) 

Östlich an den Spielplatz grenzen ein Schilf-Landröhricht (Nr. 45, VRL, geschützt nach §20 
NatSchAG MV) und ein Siedlungsgehölz (Nr. 48, PWX) an. Befinden sich innerhalb des 
Siedlungsgehölzes Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, gemessen in 
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1,30 m Höhe, wird das Biotop zum nach §18 NatSchAG MV geschützten Biotop. Ob solche 
Bäume vorkommen, wurde nicht überprüft. Zwischen dem Spielplatz und den 
Siedlungsgehölzen verläuft ein temporär wasserführender Graben (Nr. 73, FGX). 

Nördlich der großen Ackerfläche liegt eine aktuell genutzte Pferdeweide (Nr. 31, GMW), die 

von verschiedenen Gehölzstrukturen wie einer Baumreihe aus Feldahorn (Nr. 24, BRG, 
geschützt nach §19 NatSchAG MV), einer genutzten (Nr. 23) und einer aufgelassenen 
Streuobstwiese (Nr. 23a, AGS), einer Strauchhecke aus Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose 
(Rosa canina) und Weißdorn (Crataegus spec.) (Nr. 29, BHF, geschützt nach §20 Abs. 1 
NatSchAG MV), einem mesophilen Laubgebüsch aus Brombeeren und Brennnesseln (Nr. 32, 
BLM, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV), einem Feldgehölz mit heimischen Arten (Nr. 
30, BFX, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV) sowie einem mesophilen Laubgebüsch 
aus Korbweide (Salix viminalis), Brombeere (Rubus sect. Rubus), Brennnessel (Urtica dioica) 

und Schlehe (Prunus spinosa) (Nr. 38, BLM, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV) 
umgeben ist. Auch ein Schilf-Landröhricht (Nr. 36, VRL, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG 
MV) und eine Hochstaudenflur stark entwässerter Moor- und Sumpfstandorte mit 
Brennnesseln als dominierende Art und zusätzlich Schwarzem Holunder und einer Hasel (Nr. 
35, VHD) liegen zwischen dem Acker und der Pferdeweide.  

Der Sportplatz im Norden des UR wird im Süden von einer als Windschutzpflanzung 
gepflanzten Pappelreihe (Nr. 76, BWW) sowie im Westen von einer Baumhecke aus Fichten 
und Weißdorn (Nr. 25, BHB, geschützt nach §20 Abs. 1 NatSchAG MV), einer ruderalen 

Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte aus Brombeeren und Brennnesseln (Nr. 
25a, RHU) und einer Strauchhecke aus Schlehen und Weißdorn (Nr. 25b, BHF, geschützt nach 
§20 Abs. 1 NatSchAG MV) umgeben. Östlich grenzt ein Feuchtgebüsch stark entwässerter 
Standorte mit Weiden (Nr. 74, VWD) an den Sportplatz an, welches sich nach Süden bis zur 
Pferdeweide erstreckt. Innerhalb der Ackerfläche ist außerdem eine kleine Ackerbrache (Nr. 
34, ABO) vorhanden. Dominierend sind dort Floh-Knöterich (Persicaria maculosa), Kriech-
Quecke (Elymus repens) und Echte Zaunwinde (Calystegia sepium).  

2.2 Zusammenfassung und Ergebnis 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die erfassten Biotoptypen dargestellt. Im gesamten 
Untersuchungsraum wurden 91 Biotope kartiert. Aufgrund der großen Ackerfläche, ebenso wie 
einer Ackerbrache und Weideflächen, die von mehreren, teils geschützten Gehölzstrukturen 
umgeben werden, hat der Ort einen dörflichen Charakter. Die Randbereiche des UR sind 
bereits mit Wohnhäusern bebaut. Auch Gewerbe und öffentlich genutzte Gebäude sowie 
Straßen und Parkplätze zählen zu der bereits bestehenden Bebauung. Hervorzuheben ist 
auch das Vorkommen der drei Gewässer mit geschützten Biotopen im Uferbereich bzw. auf 
angrenzenden Flächen. 

Es wurden mehrere nach § 20 NatSchAG M-V und teilweise nach §30 BNatSchG geschützte 
Biotope erfasst. Keins der erfassten Biotope konnte einem FFH-Lebensraumtypen zugeordnet 
werden. Zusätzlich dazu kommen nach §18 NatSchAG M-V geschützte Bäume und nach §19 
NatSchAG M-V geschützte Baumreihen vor. 
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Jegliche Maßnahmen, die zu einer Beseitigung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des 
charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
der geschützten Biotope, Bäume und Baumreihen führen könnten, sind verboten.  

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen 

lfd. 
Biotop-
Nr./ ID 

Code Bezeichnung (Name, Nr.) Schutz Gef. Reg. 
Ø 

Biotopwert 

1 SEV 
 
NC: VWN, VRP 
ÜC: UST 

Vegetationsfreier Bereich 
nährstoffreicher Stillgewässer 

§20 
§30 

3 1/2 6 

2 GFR Nasswiese eutropher Moor- 
und Sumpfstandorte 

§20 3 2 6 

3 GMA Artenarmes Frischgrünland - 1 2 3 
4 PKR Strukturreiche, ältere 

Kleingartenanlage 
- 2 0 3 

5 PHZ Siedlungshecke aus 
heimischen Gehölzen 

- 1 1 1,5 

6 BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
7 GMW Frischweide - 3 2 6 
8 XGL Lesesteinhaufen §20 3 1 6 
9 WNW Baumweiden-Sumpfwald §20 2 1-3 6 
10 BHS Strauchhecke mit 

Überschirmung 
§20 3 3 6 

11 WNW Baumweiden-Sumpfwald §20 2 1-3 6 
12 WFE Eschen-Mischwald frisch-

feuchter Standorte 
- 1 1-3 6 

13 BHS Strauchhecke mit 
Überschirmung 

§20 3 3 6 

14 WXS Sonstiger Laubholzbestand 
heimischer Arten 

- 1 1-2 3 

15 BFX Feldgehölz aus überwiegend 
heimischen Baumarten 

§20 2 1-3 6 

16 VSX 
 
NC: SEV, VRL 
ÜC: USG 

Standorttypischer Gehölzsaum 
an stehenden Gewässern 

§20 
§30 

2 2 3 

18 BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
19 BHB Baumhecke §20 3 1-3 6 
21 VHS Uferstaudenflur an Fließ- und 

Stillgewässern 
(§20) 0/2 0/1 3 

22 PZO Sportplatz - 0 0 1 
23 AGS Streuobstwiese - 3 2 6 
23a AGS Streuobstwiese - 3 2 6 
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lfd. 
Biotop-
Nr./ ID 

Code Bezeichnung (Name, Nr.) Schutz Gef. Reg. 
Ø 
Biotopwert 

24 BRG Geschlossene Baumreihe §19 - - - 

25 BHB Baumhecke §20 3 1-3 6 
25a RHU Ruderale Staudenflur frischer 

bis trockener Mineralstandorte 
- 1 2 3 

25b BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
26 OVU Wirtschaftsweg, nicht oder 

teilversiegelt 
- 0 0 1 

27 BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
28 ABO Ackerbrache ohne 

Magerkeitszeiger 
- 1 0 1,5 

29 BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
30 BFX Feldgehölz aus überwiegend 

hemischen Baumarten 
§20 2 1-3 6 

31 GMW 
 
NC: RHU 

Frischweide - 3 2 6 

32 BLM Mesophiles Laubgebüsch §20 2 2 3 
33 ACL Lehm- bzw. Tonacker - 0 0 1 
34 ABO Ackerbrache ohne 

Magerkeitszeiger 
- 1 0 1,5 

35 VHD Hochstaudenflur stark 
entwässerter Moor- und 
Sumpfstandorte 

- 1 0 1,5 

36 VRL Schilf-Landröhricht §20 1 2 3 
37 BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
38 BLM Mesophiles Laubgebüsch §20 2 2 3 
39 GMW Frischweide - 3 2 6 
40 WZL Lärchenbestand - 1 0 1,5 
41 WXS 

 
NC: BLM 

Sonstiger Laubholzbestand 
heimischer Arten 

§20 1 1-2 3 

42 PKU Aufgelassene 
Kleingartenanlage 

- 1 0 1,5 

42a BBG Baumgruppe §18 - - - 

43a BHF Strauchhecke §20 3 2 6 
44 GMA Artenarmes Frischgrünland - 1 2 3 
45 VRL Schilf-Landröhricht §20 1 2 3 
46 PZS 

 
NC: PWX, BBJ 

Sonstige Sport- und 
Freizeitanlage 

(§18) 0 0 0,9 

48 PWX Siedlungsgehölz aus 
heimischen Baumarten 

(§18) 1 1-2 3 
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lfd. 
Biotop-
Nr./ ID 

Code Bezeichnung (Name, Nr.) Schutz Gef. Reg. 
Ø 
Biotopwert 

49 PHX Siedlungsgebüsch aus 
heimischen Gehölzarten 

- 1 1 1,5 

50 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,5 
51 PHX Siedlungsgebüsch aus 

heimischen Gehölzartenarten 
- 1 1 1,5 

52 PHX Siedlungsgebüsch aus 
heimischen Gehölzartenarten 

- 1 1 1,5 

54 PHZ Siedlungshecke aus 
heimischen Gehölzen 

- 1 1 1,5 

55 OVD Pfad, Rad- und Fußweg - 0 0 1 
56 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,3 
58 OVL Straße - 0 0 0 
59 ACL Lehm- bzw. Tonacker - 0 0 1 
60 PEU Nicht oder teilversiegelte 

Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation 

- 1 0 1,5 

61 RHU 
 
NC: PHX 

Ruderale Staudenflur frischer 
bis trockener Mineralstandorte 

- 1 2 3 

62 OBV Brachfläche der Verkehrs- und 
Industrieflächen 

- 1 0 1,5 

63 PEU Nicht oder teilversiegelte 
Freifläche, teilweise mit 
Spontanvegetation 

- 1 0 1,5 

64 OBV Brache der Verkehrs- und 
Industrieflächen 

- 1 0 1,5 

65 OGF Öffentlich oder gewerblich 
genutzte Großformbauten 

- 0 0 0 

66 OGF Öffentlich oder gewerblich 
genutzte Großformbauten 

- 0 0 0 

67 PER Artenarmer Zierrasen - 0 0 1 
68 OSD Müll- und Bauschuttdeponie - 0 2 3 
69 OIG Gewerbegebiet - 0 0 0,1 
70 OVP Parkplatz, versiegelte 

Freifläche 
- 0 0 0 

71 BRL Lückige Baumreihe §19 - - - 

72 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,5 
73 FGX Graben, trockengefallen oder 

zeitweilig wasserführend, 
extensive oder keine 
Instandhaltung 

- 2 1 3 
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lfd. 
Biotop-
Nr./ ID 

Code Bezeichnung (Name, Nr.) Schutz Gef. Reg. 
Ø 
Biotopwert 

74 VWD Feuchtgebüsch stark 
entwässerter Standorte 

(§20) 3 2 6 

75 PZO Sportplatz - 0 0 0,9 
76 BWW Windschutzpflanzung (§18) 1 0 1,5 
77 VSX 

 
NC: SEV, VRL 
ÜC: USW 

Standorttypischer Gehölzsaum 
an stehenden Gewässern 

§20 
§30 

2 2 3 

78 FGX Graben, trockengefallen oder 
zeitweilig wasserführend, 
extensive oder keine 
Instandhaltung 

- 2 1 3 

79 OCZ Zeilenbebauung - 0 0 0,5 
80 PHZ Siedlungshecke aus 

heimischen Gehölzen 
- 1 1 1,5 

81 BBA Älterer Einzelbaum §18 - - - 
82 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,5 
83 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,8 
84 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 0 0 0,9 
85 OVL Straße - 0 0 0 
86 PHX Siedlungsgebüsch aus 

heimischen Gehölzarten 
- 1 1 1,5 

87 PPA Strukturarme, ältere 
Parkanlage 

- 2 1 3 

88 PER Artenarmer Zierrasen - 0 0 1 
89 BBA Älterer Einzelbaum §18 - - - 
90 BBJ Jüngerer Einzelbaum - - - - 
91 BBJ Jüngerer Einzelbaum - - - - 
92 BAG Geschlossene Allee §19 - - - 

 

Erläuterungen: 
 

Schutz: § - geschütztes Biotop nach § 20 NatSchAG M-V, gesetzlich geschützte Bäume nach §18 NatSchAG M-
V, gesetzlich geschützte Alleen und einseitige Baumreihen nach § 19 NatSchAG M-V 

Gefährdung/ Regenerierbarkeit: Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen (BfN 2006) 

Regenerationsfähigkeit: Stufe 0 = Einstufung nicht sinnvoll; Stufe 1 (bis 15 Jahre) = bedingt regenerierbar; Stufe 2 
(15 - 150 Jahre) = schwer regenerierbar; Stufe 3 (> 150 Jahre) = kaum regenerierbar; Stufe 4 = nicht 
regenerierbar 

Gefährdung: Stufe 0: = Einstufung nicht sinnvoll; Stufe 1 = nicht gefährdet; Stufe 2 = gefährdet: Stufe 3 = stark 
gefährdet; Stufe 4 = von vollständiger Vernichtung bedroht 

Ø Biotopwert: Berechnung siehe Tabelle 1 
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Code: die Spalte gibt den Hauptcode an; NC = Nebencode und ÜC = Überlagerungscode werden der 
Vollständigkeit wegen angegeben. 

Die Angaben in den Spalten Gef., Reg. und Ø Biotopwert beziehen sich nur auf den Hauptcode.
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